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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

4328/J betreffend Semmering-Bundesstraße, welche die Abgeordneten 

Apfelbeck und Eigruber am 4. Oktober 1989 an mich richteten, be­

ehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Es trifft zu, daß die Verkehrsverhältnisse auf der B 306 Sem­

mering Ersatzstraße in Spital am Semmering nicht befriedigend 

sind und daß der Straßenverkehr in di~s~m Ort zu meinem gr~ßten 

Bedauern Todesopfer gefordert hat. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Die Verordnung über die Bestimmung des Verlaufes der S 6 Sem­

mering Schnellstraße zwischen dem bereits verordneten Abschnitt 

"Gloggnitz - Maria Schutz" und der bestehenden "Südumfahrung 

Mürzzuschlag" habe ich am 14.9.1989 unterfertigt. Sie wurde im 

BGBl.Nr. 4?5/89 verlautbart. 
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Zu Punkt 3 der Anfrage: 

über die finanziellen Probleme der Personen, deren Häuser bei 

Vorbereitung des 8aues der S 6 abgetragen werden müssen, werden 

derzeit in meinem Auftrag Erhebungen durchgeführt. Dabei wird der 

Kostenrahmen für die Ablösen abgesteckt. 

Zu Punkt 4 der Anfrage: 

Mit der Einlösung der Wohnhäuser wird begonnen werden, sobald die 

finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Hierüber laufen derzeit 

Verhandlungen mit dem 8undesministerium für Finanzen, wobei ange­

strebt wird, Härtefälle vorzuziehen. Die Autobahnen- und Schnell­

straßen Aktiengesellschaft wird die Einlösungen gemäß des ASAG­

Gesetzes, 8G8l.Nr. 300/1981', durchführen. Die Entschädigungen 

werden auf Grund von Gutachten allgemein gerichtlich beeideter 

Sachverständiger bemessen. Dadurch ist ein ordnungsgemäßes Ablö­

severfahren sichergestellt. Aus diesem Grund sehe ich keine poli­

tischen Mißstände. 
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